Bericht der öffentlichen Stellen an die Überwachungsstelle
Gemäß § 8 Absatz 1 BIKTG Bln erstatten die öffentlichen Stellen alle drei Jahre, erstmals zum 31. März 2021, an die Überwachungsstelle Bericht über den Stand der Barrierefreiheit.
Hierfür hat die Überwachungsstelle eine Excel-Matrix erstellt, welche möglichst vollständig auszufüllen ist. Die Matrix muss bis zum 22.12. eines Jahres aktualisiert und an die Überwachungsstelle übermittelt werden. Erläuterungen der auszufüllenden Zellen finden Sie ebenfalls in der Excel-Datei.
Zusammengefasst sind folgende Angaben in der Excel-Matrix einzutragen:
· Angaben zum Angebot selbst
· Den Anwendungstyp des jeweiligen Angebots (Internet-, Intranetangebot, mobile Anwendung (App), Software oder Fachverfahren)
· Die Zuordnung des jeweiligen Angebots in eine der folgenden Dienstleistungskategorien: Sozialschutz, Gesundheitswesen, Verkehr, Bildung, Beschäftigung und Steuern, Umweltschutz, Freizeit und Kultur, Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen, öffentliche Ordnung und Sicherheit, Sonstiges.
· Die URL zum Angebot oder zum jeweiligen App-Store
· Die Ansprechperson des Angebots
· Angaben zum Stand der Barrierefreiheit
· Prüfungsangaben des Angebots
Zusätzlich können weitere Angaben gemacht werden:
· Erklärung zur Barrierefreiheit (via URL)
· Wer hat geprüft (externer Anbieter/Dienstleister – mit Kontaktdaten, Stelle selbst).
· Wie wurde geprüft (Technische Ausstattung, Software, Testverfahren, Tools, automatisiert/manuell).
· Konformitätserklärung gemäß EN 301 549 (Anhang A Tabelle A1 für Webseiten und webbasierte Anwendungen, Anhang A Tabelle A2 für mobile Anwendungen und Kapitel 11 für Software) sowie für Webseiten die Zusatzkriterien gemäß BITV
· [bookmark: _GoBack]Welche WCAG/EN-Kriterien wurden geprüft. Welche wurden erfüllt, welche nicht (ggf. in barrierefreier Excel-Tabelle) sowie Zusatzkriterien aus BITV (WCAG AAA-Kriterien) für entsprechende Bereiche (sofern vorhanden).
Bei Fragen zur Matrix können Sie sich gern an die Überwachungsstelle wenden.
